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Anordnung der Aufstallung von Geflügel zum Schutz gegen die
Aviäre Influenza

Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel,
Wachteln, Enten und Gänse dürfen nur noch streng abgeschirmt
gehalten werden. 

Nach den Ausbrüchen von Geflügelpest in mehreren
Nutzgeflügelbeständen in Deutschland und den zunehmenden
Infektionen von Wildvögeln mit Aviärer Influenza ordnet die
Landeshauptstadt Hannover ab sofort eine Aufstallung für
Geflügel an. Hierzu zählen Hühner, Truthühner, Perlhühner,
Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse.
Sämtliches im Stadtgebiet gehaltenes Geflügel darf
ausschließlich in geschlossenen Ställen oder unter einer
sicheren Schutzvorrichtung gehalten werden. Diese muss aus
einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten
dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von
Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen.

Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine hoch ansteckende
und sich schnell verbreitende Viruskrankheit des Geflügels,
die Tierverluste verursacht und hohe wirtschaftliche Einbußen
der betroffenen Betriebe und der Geflügelfleischwirtschaft
einer ganzen Region zur Folge hat.

Bei Rückfragen können Sie sich an den Bereich Gewerbe- und
Veterinärangelegenheiten der Landeshauptstadt Hannover,
Leinstr. 14, 30159 Hannover, Tel.: 0511-168 31153 wenden.
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